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En t wur f  

Verordnung der Bundesministerin für Finanzen mit der eine LuF-PauschVO 2015 
erlassen und die LuF-PauschVO 2011 geändert wird 

Auf Grund des § 17 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400, in der 
jeweils geltenden Fassung wird verordnet: 

Artikel I 

Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Aufstellung von 
Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft 
(LuF-PauschVO 2015) 

Auf Grund des § 17 Abs. 4, Abs. 5 und 5a des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. 
Nr. 400, in der jeweils geltenden Fassung wird verordnet: 

1. Abschnitt 

Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Der Gewinn eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, dessen Einheitswert 

130 000 Euro nicht übersteigt und dessen Inhaber hinsichtlich dieses Betriebes weder zur Buchführung 
verpflichtet ist noch freiwillig Bücher führt, kann nach den Bestimmungen dieser Verordnung ermittelt 
werden. Dabei ist die Anwendung der Verordnung nur auf den gesamten land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb zulässig. Eine Anwendung auf bloß einzelne Betriebszweige oder einzelne betriebliche 
Teiltätigkeiten ist unzulässig. 

(2) Als maßgebender Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes gilt der Einheitswert 
für das während des Veranlagungsjahres bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Vermögen 
zuzüglich der Einheitswertanteile der während des Veranlagungsjahres bewirtschafteten Zupachtungen, 
Zukäufe und zur Nutzung übernommenen Flächen und abzüglich der Einheitswertanteile der während des 
Veranlagungsjahres nicht selbst bewirtschafteten Verpachtungen, Verkäufe und zur Nutzung 
überlassenen Flächen. Für die Ermittlung der Einheitswertanteile der Zu- und Verpachtungen, der Zu- 
und Verkäufe bzw. der zur Nutzung übernommenen und überlassenen Flächen sind hinsichtlich des 
Hektarsatzes § 125 Abs. 1 lit. b der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, in der jeweils 
geltenden Fassung maßgebend. 

(3) Für die Anwendung der Voll- oder Teilpauschalierung gilt Folgendes: 
 1. Wird am 31. Dezember eines Jahres eine der in § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c genannten Grenzen 

überschritten, sind im Folgejahr die §§ 9 bis 14 anzuwenden. 
 2. Wird am 31. Dezember eines Jahres der maßgebende Teileinheitswert gemäß § 3 Abs. 2 

überschritten, ist im Folgejahr § 3 Abs. 2 anzuwenden. 
 3. Wird am 31. Dezember eines Jahres die selbst bewirtschaftete weinbaulich genutzte Grundfläche 

von 60 Ar überschritten, ist im Folgejahr § 4 Abs. 2 anzuwenden. 
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 4. Wird am 31. Dezember eines Jahres die selbst bewirtschaftete Grundfläche für 
Intensivobstanlagen zur Produktion von Tafelobst von 10 Hektar überschritten, ist im Folgejahr 
§ 6 Abs. 1 anzuwenden. 

 5. Werden am 31. Dezember eines Jahres die in § 2 Abs. 1 lit. a, b und c genannten Grenzen 
unterschritten und wird die sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlagenoption gemäß § 23 
Abs. 1a BSVG oder die Option nach § 3 Abs. 2 nicht ausgeübt, sind im Folgejahr die §§ 9 bis 14 
nicht mehr anzuwenden. 

 6. Wird am 31. Dezember eines Jahres der maßgebende Teileinheitswert gemäß § 3 Abs. 2 
unterschritten, ist im Folgejahr § 3 Abs. 2 nicht mehr anzuwenden, es sei denn die §§ 9 bis 14 
sind für den gesamten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb anzuwenden. 

 7. Wird am 31. Dezember eines Jahres die selbst bewirtschaftete weinbaulich genutzte Grundfläche 
von mehr als 60 Ar unterschritten, ist im Folgejahr § 4 Abs. 2 nicht mehr anzuwenden, es sei 
denn die §§ 9 bis 14 sind für den gesamten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb anzuwenden. 

 8. Wird am 31. Dezember eines Jahres die selbst bewirtschaftete Grundfläche für 
Intensivobstanlagen zur Produktion von Tafelobst von mehr als 10 Hektar unterschritten, ist im 
Folgejahr § 6 Abs. 1 nicht mehr anzuwenden, es sei denn die §§ 9 bis 14 sind für den gesamten 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb anzuwenden. 

 9. Bei der Ermittlung des maßgebenden Einheitswertes gemäß § 2 bzw. des maßgebenden 
Teileinheitswertes gemäß § 3 Abs. 2 ist § 125 Abs. 1 lit. b der Bundesabgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden, wobei der Steuerpflichtige zum 
31. Dezember jenen Hektarsatz zugrunde zu legen hat, der im zuletzt vor diesem Stichtag 
ergangenen Einheitswertbescheid festgestellt wurde. 

 10. Wird vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht, dass die Grenze des § 2 Abs. 1 lit. c nur 
vorübergehend überschritten worden ist, kann auf Antrag die Gewinnermittlung mittels 
Vollpauschalierung beibehalten werden. 

(4) Durch diese Verordnung werden nur die regelmäßig in den Betrieben anfallenden 
Rechtsgeschäfte und Vorgänge pauschal berücksichtigt, die auch von Artikel 295 der Richtlinie 
2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. Nr. L 347 vom 11.12.2006 S. 1, in der 
jeweils gültigen Fassung erfasst sind. Die Veräußerung von Grundstücken fällt nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 

(5) Abweichend von den Abs. 1 bis 4 können aus der Veräußerung von forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen entstehende Gewinne mit 35% des auf Grund und Boden, stehendes Holz und Jagdrecht 
entfallenden Veräußerungserlöses angenommen werden, sofern dieser 250 000 Euro im Kalenderjahr 
nicht überschreitet. Dies gilt abweichend von Abs. 1 auch für Betriebe, für die der Gewinn durch 
Buchführung gemäß § 4 Abs. 1 EStG 1988 oder vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gemäß § 4 
Abs. 3 EStG 1988 ermittelt wird. 

2. Abschnitt 

Gewinnermittlung im Rahmen der Vollpauschalierung (einheitswertabhängige 
Gewinnermittlung) 

Grundbetrag 

§ 2. (1) Der Gewinn ist mittels eines Durchschnittssatzes von 42% vom maßgebenden Einheitswert 
(§ 1 Abs. 2) zu ermitteln (Grundbetrag), wenn 
 a) der maßgebenden Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 75 000 Euro 

nicht übersteigt und 
 b) die selbst bewirtschaftete reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (§ 30 Abs. 6 des 

Bewertungsgesetzes 1955 – BewG. 1955, BGBl. Nr. 148) 60 Hektar nicht übersteigt und 
 c) die Zahl der tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten 120 nicht übersteigt. 

Soweit die §§ 3 bis 7 Gegenteiliges bestimmen, die sozialversicherungsrechtliche 
Beitragsgrundlagenoption gemäß § 23 Abs. 1a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes – BSVG, BGBl. 
Nr. 559/1978, in der jeweils geltenden Fassung oder die Option gemäß Abs. 3 ausgeübt wird, kommt die 
Anwendung dieses Durchschnittssatzes nicht in Betracht. 

(2) Wird der Grundbetrag von Alpen von einem gemäß § 39 Abs. 2 Z 1 lit. a BewG. 1955, gesondert 
festgestellten Vergleichswert abgeleitet, ist der Durchschnittssatz mit 70% des sich aus Abs. 1 ergebenden 
Satzes anzusetzen. 
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(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor und wird die sozialversicherungsrechtliche 
Beitragsgrundlagenoption gemäß § 23 Abs. 1a BSVG nicht ausgeübt, kann der Gewinn auf Antrag gemäß 
den §§ 9 bis 14 ermittelt werden. Eine erneute Gewinnermittlung gemäß den §§ 2 bis 7 dieser 
Verordnung oder entsprechender Bestimmungen einer dieser Verordnung nachfolgenden 
Pauschalierungsverordnung ist frühestens nach Ablauf von fünf Kalenderjahren zulässig. 

Forstwirtschaft 

§ 3. (1) Beträgt der forstwirtschaftliche (Teil)Einheitswert nicht mehr als 11 000 Euro, ist der 
Gewinn aus Forstwirtschaft mit dem Durchschnittssatz gemäß § 2 erfasst. 

(2) Übersteigt der forstwirtschaftliche (Teil)Einheitswert den Betrag von 11 000 Euro, sind von den 
Betriebseinnahmen pauschale Betriebsausgaben abzuziehen. Diese sind von der dem forstwirtschaftlichen 
(Teil)Einheitswert zugrunde liegenden Minderungszahl für Fichte und Lärche der Bonität 7 bzw. 
Bringungslage abhängig und betragen: 
 1. Bei Selbstschlägerung: 
 a) 70% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) bei einer Minderungszahl von 1 bis 

61 oder bei einer Bringungslage 3, 
 b) 60% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) bei einer Minderungszahl von 62 

bis 68 oder bei einer Bringungslage 2, 
 c) 50% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) bei einer Minderungszahl von 69 

bis 100 oder bei einer Bringungslage 1. 
 2. Bei Holzverkäufen am Stock: 
 a) 30% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) bei einer Minderungszahl von 1 bis 

63 oder bei einer Bringungslage 3, 
 b) 20% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) bei einer Minderungszahl von 64 

bis 100 oder bei einer Bringungslage 2 oder 1. 
Liegt dem Einheitswert einer forstwirtschaftlich genutzten Grundfläche keine Minderungszahl oder 
Bringungslage zugrunde, ist vom Finanzamt eine fiktive Bringungslage zu ermitteln. 

(3) Ist der Gewinn aus Forstwirtschaft gemäß Abs. 2 gesondert zu ermitteln, ist der auf die 
forstwirtschaftlich genutzten Grundflächen entfallende Teil des Einheitswertes bei der Berechnung des 
Grundbetrages (§ 2) auszuscheiden. 

Weinbau 

§ 4. (1) Der Gewinn aus Weinbau (zB Wein, Weintrauben, Maische, Traubensaft, Traubenmost und 
Sturm sowie alkoholfreie Getränke und Speisen im Rahmen des Buschenschankes) ist durch Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermitteln. Beträgt die weinbaulich genutzte Grundfläche höchstens 
60 Ar, hat die gesonderte Ermittlung des Gewinnes aus Weinbau zu unterbleiben. 

(2) Die Betriebsausgaben betragen 70% der Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer), 
mindestens aber 5 000 Euro je Hektar weinbaulich genutzter Grundflächen, höchstens jedoch die Höhe 
der Betriebseinnahmen. 

(3) Ist der Gewinn aus Weinbau gemäß Abs. 1 erster Satz gesondert zu ermitteln, ist der auf die 
weinbaulich genutzten Grundflächen entfallende Teil des Einheitswertes bei der Berechnung des 
Grundbetrages (§ 2) auszuscheiden. 

(4) Übersteigt die selbst bewirtschaftete weinbaulich genutzte Grundfläche nicht 60 Ar, sind 
abweichend von Abs. 1 zweiter Satz die Gewinne aus dem Buschenschank und Bouteillenweinverkauf 
durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermitteln, wobei Abs. 2 anzuwenden sind. 

Gartenbau 

§ 5. (1) Der Gewinn aus Gartenbau (§ 49 BewG. 1955) ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu 
ermitteln. 

(2) Die Betriebsausgaben sind mit einem Durchschnittssatz von 70% der Betriebseinnahmen 
(einschließlich Umsatzsteuer) anzusetzen. Neben diesem Durchschnittssatz sind die Ausgaben für Löhne 
(einschließlich Lohnnebenkosten) als zusätzliche Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Der Abzug der 
Betriebsausgaben darf nur bis zur Höhe der Betriebseinnahmen erfolgen. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind für die Ermittlung des Gewinnes aus 
Gartenbau flächenabhängige Durchschnittssätze anzuwenden. Voraussetzung dafür ist, dass der 
ausschließliche Betriebsgegenstand in der Lieferung eigener gärtnerischer Erzeugnisse an 
Wiederverkäufer besteht. Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn die Einnahmen aus anderen 
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Lieferungen – ausgenommen aus Anlagenverkäufen – und aus anderen Leistungen nachhaltig insgesamt 
nicht mehr als 2 000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) jährlich betragen. Als Wiederverkäufer gelten 
Betriebe, die gewerbsmäßig die ihnen gelieferten Erzeugnisse entweder unverändert oder nach 
Bearbeitung oder Verarbeitung weiterveräußern. Die Durchschnittssätze betragen: 
 
Gärtnerisch genutzte Fläche Euro/m² 
Freiland für Schnittblumen, Gemüse, Bauflächen, 
Hof, Wege, Folientunnel kleiner 3,5m Basisbreite, 
Rasenerzeugung 

0,13 

Freiland für Beeren- Obst- und Ziergehölze, 
Stauden; Rebschulen 

0,25 

Freiland für Forstgehölze 0,10 
Folientunnel mit 3,5m bis 7,5m Basisbreite; 
Folientunnel einfach für Feldgemüse und Obstbau 
mit mindestens 3,5m Basisbreite 

0,34 

Folientunnel größer 7,5m Basisbreite 0,45 
Foliengewächshaus einfach 0,67 
Foliengewächshaus normal 1,50 
Foliengewächshaus gut 2,17 
Gewächshaus älter als 30 Jahre 1,64 
Gewächshaus 21 bis 30 Jahre alt 2,17 
Gewächshaus bis 20 Jahre alt 2,43 
 

(4) Das Ausmaß der überdachten Kulturflächen bestimmt sich nach dem Flächenausmaß, das die 
Innenseiten der überdachten Flächen umschließt. 

(5) Bei der Ermittlung des Grundbetrages (§ 2) scheidet der auf die gärtnerisch genutzten 
Grundflächen entfallende Anteil des Einheitswertes aus. 

Obstbau 

§ 6. (1) Der Gewinn aus Obstbau im Rahmen von Intensivobstanlagen zur Produktion von Tafelobst 
ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermitteln. Beträgt die selbst bewirtschaftete 
Grundfläche für Intensivobstanlagen zur Produktion von Tafelobst höchstens 10 Hektar, hat die 
gesonderte Ermittlung des Gewinnes aus Obstbau zu unterbleiben. 

(2) Die Betriebsausgaben sind mit 70% der auf die Bewirtschaftung der Intensivobstanlagen für 
Tafelobst entfallenden Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) anzusetzen. Neben diesem 
Durchschnittssatz sind die Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) als zusätzliche 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Der Abzug der Betriebsausgaben darf nur bis zur Höhe der 
Betriebseinnahmen erfolgen. 

(3) Ist der Gewinn aus Obstbau gemäß Abs. 1 erster Satz gesondert zu ermitteln, ist der Einheitswert, 
der auf die für Intensivobstanlagen zur Produktion von Tafelobst genutzten Grundflächen entfällt, bei der 
Berechnung des Grundbetrages (§ 2) auszuscheiden. 

(4) Der Gewinn aus Mostbuschenschank (Buschenschank im Rahmen des Obstbaues einschließlich 
alkoholfreier Getränke und Speisen) ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermitteln. 
Die Betriebsausgaben sind mit 70% der Betriebseinahmen (einschließlich Umsatzsteuer) anzusetzen. 

Land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerb, Be- und/oder Verarbeitung und Almausschank 

§ 7. (1) Der Gewinn aus land- und forstwirtschaftlichem Nebenerwerb, aus be- und/oder 
verarbeiteten eigenen und zugekauften Urprodukten sowie aus dem Almausschank ist durch Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung gesondert zu ermitteln. Bei Ermittlung des Gewinnes aus land- und 
forstwirtschaftlichem Nebenerwerb dürfen die Betriebsausgaben nur bis zur Höhe der entsprechenden 
Betriebseinnahmen in Abzug gebracht werden. 

(2) Als land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerb sind Nebentätigkeiten zu verstehen, die nach 
ihrer wirtschaftlichen Zweckbestimmung zum land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb im Verhältnis 
der wirtschaftlichen Unterordnung stehen. Die Zimmervermietung mit Frühstück im Ausmaß von 
höchstens 10 Betten stellt land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerb dar, wobei die Betriebsausgaben 
mit 50% der entsprechenden Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) angesetzt werden können. 
Wird beim land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerb das Entgelt überwiegend für die Bereitstellung 
von Fahrzeugen, Maschinen oder Geräten gegenüber Nichtlandwirten geleistet, können 50% der 
gesamten Einnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) als pauschale Betriebsausgaben abgezogen werden. 
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Dies gilt auch dann, wenn das anteilige Entgelt für die Arbeitsleistung zu Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit führt. 

(3) Bei der Ermittlung des Gewinnes aus be- und/oder verarbeiteten Urprodukten sowie aus 
Almausschank (Abs. 1) sind die Betriebsausgaben mit 70% der Betriebseinnahmen (einschließlich 
Umsatzsteuer) anzusetzen. Voraussetzung für die Zurechnung der Be- und/oder Verarbeitung des 
Urproduktes und des Almausschankes zur Land- und Forstwirtschaft ist, dass die Be- und/oder 
Verarbeitung bzw. der Almausschank nach ihrer wirtschaftlichen Zweckbestimmung zum land- und 
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb im Verhältnis der wirtschaftlichen Unterordnung stehen. 

(4) Wird bloß eine Be- und/oder Verarbeitung oder bloß ein Almausschank betrieben, liegt eine 
Unterordnung im Sinne der Abs. 2 und 3 vor, wenn die Einnahmen aus Be- und/oder Verarbeitung oder 
dem Almausschank 33 000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Wird eine Be- und/oder 
Verarbeitung bzw. ein Almausschank neben einem Nebenerwerb betrieben, ist die Unterordnung nur 
dann gegeben, wenn die gemeinsamen Einnahmen 33 000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) nicht 
übersteigen und das Ausmaß der land- und forstwirtschaftlichen Grundflächen mehr als 5 Hektar oder der 
weinbaulich oder gärtnerisch genutzten Grundflächen mehr als 1 Hektar beträgt. Auf den Betrag von 
33 000 Euro sind Einnahmen aus Zimmervermietung sowie Einnahmen aus auf reiner Selbstkostenbasis 
und ohne Verrechnung der eigenen Arbeitsleistung erbrachte Dienstleistungen und Vermietungen im 
Rahmen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit (bäuerliche Nachbarschaftshilfe) nicht anzurechnen. 

Wechsel der Pauschalierungsmethode 

§ 8. Wechselt der Steuerpflichtige in Anwendung dieser Verordnung von der pauschalen 
Gewinnermittlung mittels eines Durchschnittssatzes gemäß § 2 Abs. 1 zur Gewinnermittlung mittels 
Berücksichtigung pauschaler Betriebsausgaben oder umgekehrt, hat die Ermittlung eines 
Übergangsgewinnes bzw. -verlustes gemäß § 4 Abs. 10 EStG 1988 zu unterbleiben. 

3. Abschnitt 

Gewinnermittlung im Rahmen der Teilpauschalierung (Ausgabenpauschalierung) 
§ 9. (1) In folgenden Fällen ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft stets durch Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung zu ermitteln: 
 1. Bei einem Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes von mehr als 75 000 Euro. 
 2. Bei Vorliegen einer selbst bewirtschafteten reduzierten landwirtschaftlichen Nutzfläche von mehr 

als 60 Hektar. 
 3. Bei Vorliegen von mehr als 120 tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten, sofern die 

Gewinnermittlung durch Vollpauschalierung nicht gemäß § 1 Abs. 3 Z 10 beibehalten werden 
kann. 

 4. Bei Ausübung der Option gemäß § 2 Abs. 3. 
 5. Bei Ausübung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsgrundlagenoption gemäß § 23 Abs. 1a 

BSVG. 

(2) Die Betriebsausgaben sind, soweit Abs. 3 und die §§ 10 bis 14 keine abweichende Regelung 
vorsehen, mit einem Durchschnittssatz von 70% der diesen Betriebsausgaben gegenüberstehenden 
Betriebseinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) anzusetzen. 

(3) Bei Veredelungstätigkeiten (Haltung von Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen und Geflügel) 
sind die mit diesen Tätigkeiten in Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben mit einem 
Durchschnittssatz von 80% der auf diese Tätigkeit entfallenden Betriebseinnahmen (einschließlich 
Umsatzsteuer) anzusetzen. 

Forstwirtschaft 

§ 10. Die Betriebsausgaben aus Forstwirtschaft sind unter sinngemäßer Anwendung des § 3 Abs. 2 
zu berechnen. 

Weinbau 

§ 11. Die Betriebsausgaben aus Weinbau (zB Wein, Weintrauben, Maische, Traubensaft, 
Traubenmost und Sturm sowie alkoholfreie Getränke und Speisen im Rahmen des Buschenschankes) sind 
unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 2 zu berechnen. 
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Gartenbau 

§ 12. Die Betriebsausgaben aus Gartenbau (§ 49 BewG. 1955) sind unter sinngemäßer Anwendung 
des § 5 Abs. 2 zu berechnen. 

Obstbau 

§ 13. (1) Die Betriebsausgaben aus Obstbau im Rahmen von Intensivobstanlagen zur Produktion von 
Tafelobst sind unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 2 zu berechnen. 

(2) Die Betriebsausgaben aus Mostbuschenschank (Buschenschank im Rahmen des Obstbaues 
einschließlich alkoholfreier Getränke und Speisen) unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 4 zu 
berechnen. 

Land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerb, Be- und/oder Verarbeitung und Almausschank 

§ 14. Für die Gewinnermittlung der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichem Nebenerwerb, der 
Be- und/oder Verarbeitung und aus dem Almausschank gilt § 7 sinngemäß. 

4. Abschnitt 

Gewinnerhöhende und gewinnmindernde Beträge 
§ 15. (1) Die sich nach den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 oder 9 bis 14 ergebende Zwischensumme 

ist um vereinnahmte Pachtzinse (einschließlich Jagdpacht und Verpachtung von Fischereirechten), um 
Einkünfte aus Wildabschüssen sowie um Einkünfte aus gemäß § 1 Abs. 4 und 5 nicht erfassten 
Vorgängen und um Einkünfte aus gemäß §§ 30 Abs. 2 Z 6 und 11 Abs. 4 BewG. 1955 nicht zum 
Einheitswert gehörenden Wirtschaftsgütern zu erhöhen, sofern diese Einkünfte nicht gemäß § 97 Abs. 1 
EStG 1988 als endbesteuert behandelt werden. Der gesonderte Ansatz dieser durch die Pauschalierung 
nicht erfassten Vorgänge darf in jedem einzelnen Fall zu keinem Verlust führen. 

(2) Der sich nach Zurechnung gemäß Abs. 1 ergebende Betrag ist um den Wert der 
Ausgedingelasten (Geld- und Sachleistungen), um Beiträge, die an die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern entrichtet wurden, um bezahlte Schuldzinsen und um bezahlte Pachtzinse zu vermindern, wobei 
der Abzug der bezahlten Pachtzinse 25% des auf die zugepachteten Flächen entfallenden Einheitswertes 
nicht übersteigen darf. Durch den Abzug dieser gewinnmindernden Beträge darf insgesamt kein Verlust 
entstehen. 

(3) Die aus Sachleistungen bestehenden Ausgedingelasten sind pro Person mit 700 Euro jährlich 
anzusetzen. Werden die Sachleistungen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht, sind sie in der 
nachgewiesenen (glaubhaft) gemachten Höhe zu berücksichtigen. 

5. Abschnitt 

Wechsel der Gewinnermittlungsart 
§ 16. Geht der Steuerpflichtige von der pauschalen Gewinnermittlung auf Grund dieser Verordnung 

zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988 über, so ist 
eine erneute pauschale Ermittlung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund dieser oder 
einer dieser Verordnung nachfolgenden Pauschalierungsverordnung frühestens nach Ablauf von fünf 
Wirtschaftsjahren zulässig. 

6. Abschnitt 

Zeitlicher Anwendungsbereich 
§ 17. (1) Die Verordnung ist erstmals für Veranlagungszeiträume anzuwenden, für die gemäß § 20c 

BewG 1955 festgestellte Einheitswerte gemäß § 20 Abs. 3 BewG. 1955 erstmalig anzuwenden sind. 

(2) § 8 ist auf den Wechsel von der pauschalen Gewinnermittlung in Anwendung der LuF-
PauschVO 2011, BGBl. II Nr. 471/2010 in der Fassung des BGBl. II Nr. 4/2011, zur pauschalen 
Gewinnermittlung in Anwendung dieser Verordnung entsprechend anzuwenden. 

(3) Für Veranlagungszeiträume, für die diese Verordnung anzuwenden ist, ist die LuF-
PauschVO 2011, BGBl. II Nr. 471/2010 in der Fassung des BGBl. II Nr. 4/2011, nicht anzuwenden. 
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Artikel II 

Verordnung der Bundesministerin für Finanzen betreffend die Änderung der Verordnung 
über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus Land- 
und Forstwirtschaft (LuF-PauschVO 2011) 

Auf Grund des § 17 Abs. 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400, 
in der jeweils geltenden Fassung wird verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für 
die Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft (LuF-PauschVO 2011), BGBl. II 
Nr. 471/2010, in der Fassung des BGBl. II Nr. 4/2011, wird wie folgt geändert: 

In § 15 Abs. 1 wird folgender zweiter Satz angefügt: 

„Abweichend davon ist die Verordnung bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2016 und die 
Folgejahre so lange anzuwenden, als sich nicht aus der LuF-PauschVO 2015 Anderes ergibt.“ 
 


